
das heißt, es werden Gewinne aus vier Wirt-
schaftsjahren (2013/14 bis 2016/17) in den ers-
ten Gewinnglättungszeitraum einfließen. 

Um herauszufinden, inwieweit sich die 
neue steuerliche Regel im Einzelbetrieb aus-
wirkt, bedarf es der Hilfe von steuerlichen er-
fahrenen Mitarbeitern oder des Steuerbera-
ters. Nachteilig ist außerdem, dass sich die 
Gesetzesvorschrift, die Liquidität in die land-
wirtschaftlichen Betriebe bringen soll, zeitlich 
versetzt, frühestens mit Abgabe der Steuerer-
klärung für das Jahr 2016 und somit in der 
Regel erst ab Mitte 2018 tatsächlich auswirken 
kann. Erste Beispielberechnungen haben er-
geben, dass sich die finanziellen Folgen in der 
Praxis in engen Grenzen halten werden.

Aufgabe des Steuerberaters

Stattdessen bedeutet die neue Gewinnglät-
tungsvorschrift einen erheblichen Mehrauf-
wand. Im Zusammenspiel mit der Bildung 
und Auflösung von Investitionsabzugsbeträ-
gen, dem abweichenden Wirtschaftsjahr und 
der auf den Veranlagungszeitraum abgestell-
ten neuen Berechnungsmethode wird es Auf-
gabe des Steuerberaters sein, das jeweils opti-
male Ergebnis herauszufinden. Positiv zu ver-
merken ist jedoch, dass es nun zum ersten 
Mal aufgrund der Bemühungen des Bauern-
verbands gelungen ist, steuerliche Ge-
winnglättungen über ein Kalenderjahr hinaus 
in einem weiter gefassten Betrachtungszeit-
raum zu ermöglichen.  |  Andreas Knäuer, Buch-
stelle LBV GmbH  n

erbelastung geringer, erhält der Steuerpflichti-
ge eine Erstattung. In besonderen Fällen kann 
dieser Vergleich jedoch auch zu einer höheren 
Steuerberechnung führen, sodass der Steuer-
pflichtige Steuern an das Finanzamt nachzah-
len muss. Vermutlich wird das allerdings nur 
selten passieren. Diese Regel musste im Gesetz 
aufgenommen werden, da die EU-Kommissi-
on der neuen Gesetzesvorschrift zuerst ihre 
Zustimmung verweigert hatte.

Berechnung erfolgt automatisch

Die Tarifglättungsvorschrift gilt nur für Ein-
zelunternehmen und Personengesellschaften, 
nicht aber für Körperschaften. Ebenfalls gilt 
die Tarifglättung nur für Einkünfte gemäß Pa-
ragraf 13 EStG. Das heißt: Soweit ein Gewer-
bebetrieb auch eine landwirtschaftliche Tä-
tigkeit ausübt oder gewerbliche Einkünfte nur 
aufgrund der steuerlichen Abfärbung oder 
des Überschreitens bestimmter Einkunfts-
grenzen entstehen, greift die Gewinnglät-
tungsvorschrift nicht. 

Wichtig zu wissen ist, dass die Tarifvor-
schrift des Paragrafen 32 c EStG nicht antrags-
gebunden ist, sondern das Finanzamt die Be-

rechnung immer von Amts wegen 
durchführt. Es kann also nicht auf die 
Anwendung des Paragrafen 32 c EStG 
„verzichtet“ werden. Auch bezieht sich 
die Gewinnglättungsvorschrift auf 

Kalenderjahre (erst-
mals 2014 
bis 2016), 

:: Neue Vorschriften für  
die Gewinnglättung

Der Bundesrat hat in seiner letzten Sit-
zung vor dem Jahreswechsel die neue 
steuerliche Gewinnglättungsvorschrift 
verabschiedet. Die neue Gesetzesrege-
lung soll befristet bis zum Jahr 2022 eine 
Glättung marktbedingter Gewinn-
schwankungen in land- und forstwirt-
schaftlichen Betrieben jeweils für drei  
zusammenhängende Jahre ermöglichen.

D er neue Paragraf 32 c Einkommensteuer-
gesetz (EStG) ist als reine Tarifvorschrift 

dafür gedacht, Gewinnschwankungen in 
land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 
nachträglich durch eine individuelle Steuerer-
mäßigung zu korrigieren. Dabei wird inner-
halb eines dreijährigen Betrachtungszeit-
raums der Gewinn aus land- und forstwirt-
schaftlichen Einkünften gemittelt, 
sodass er auf den fest vordefinier-
ten Betrachtungszeitraum gleich-
mäßig verteilt wird. 

Die in einem komplizierten fikti-
ven Steuerberechnungsverfah-
ren errechnete Steuer wird 
dann mit der tatsächlich ge-
zahlten Einkommensteuer 
verglichen. Ist 
die fiktive Steu-

Der Gewinn wird auf drei Jahre verteilt
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Hofnachfolge

:: Neue Vermittlerbörse am Start

D as Kleinunternehmen „hof-gesucht-ge-
funden“ blickt auf ein erfolgreiches erstes 

Jahr zurück: Ermöglicht wurden zahlreiche 
Kontakte zwischen Landwirten, die einen au-
ßerfamiliären Hofnachfolger suchen, und 
Personen, die einen Hof übernehmen möch-
ten. Martina Schaff, Stuttgart, gründete ihr 
Kleinunternehmen mit dem Ziel, Nachfol-
gersuchende und Hofsuchende zusammen-
zubringen. „Für viele Landwirte ist ihr Hof 
ihr Lebenswerk, das gibt man nicht so ein-
fach auf. Ich möchte unterstützen, den pas-
senden Nachfolger zu finden und das mög-
lichst einfach und preiswert“, so Schaff. 
Mehr unter www.hof-gesucht-gefunden.de.  n

Noch Plätze frei

:: Seminar-Termin „Klar sehen“

F ür das Seminar „Klar sehen“ mit dem The-
ma „Was sagt mir der Jahresabschluss?“ 

gibt es noch freie Plätze. Präsentiert und erar-
beitet werden die wichtigsten Betriebskenn-
zahlen aus betriebswirtschaftlicher und steu-
erlicher Sicht von AgriConcept Beratungs-
GmbH, Buchstelle LBV GmbH und Landes-
bauernverband (LBV). Referenten: Thomas 
Lang, AgriConcept; Stefan Mack, Buchstelle. 

Termin: 26. Januar an der Bauernschule Bad 
Waldsee von 9.30 Uhr bis 13 Uhr. Kosten 50 
Euro inklusive Verpflegung je Teilnehmer. 
Anmeldeschluss ist der 21. Januar. Anmel-
dung: E-Mail: buchholz@lbv-bw.de; Tel. 
0711/2140-125.  n

Pacht verlängern 

:: Schriftlich Interesse zeigen

Die Option auf Verlängerung ist Teil vieler 
Pachtverträge. Damit die Verlängerung 

gilt, muss sich der Pächter vor Vertragsende in 
Schriftform beim Verpächter melden. Sonst 
verfällt die Option auf Verlängerung. Dann 
endet der Vertrag fristgemäß oder wandelt 
sich in einen Vertrag mit gesetzlicher Kündi-
gungsfrist von zwei Jahren um. Das besagt ein 
Urteil des Oberlandesgericht Celle (AZ 7 U 
164/13). Damit bekam ein Verpächter Recht, 
der nach Ablauf des Vertrags auf die gesetzli-
che Kündigungsfrist von zwei Jahren bestand. 
Die ursprüngliche Option war nach Meinung 
der Richter verfallen, da sich der Pächter zu 
spät beim Verpächter gemeldet hat.  n


